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liegen der in Abs. 2 genannten Voraussetzungen abweichen 
kann. Diese sind daher stets sachbezogen zu beachten. Das 
gilt auch bei der Klagerücknahme für die Anwendung des 
§ 175 Abs. 1 Satz 1 und 2 ZPO. Das wird an folgenden Bei
spielen deutlich:

Im Rechtsmittelverfahren kam es zu einer Einigung der 
Prozeßparteien, wonach sich der Verklagte u. a. verpflich
tete, in die Ware ein fabrikneues Austauschteil einbauen 
zu lassen. Da eine Einigung über die Kostentragung nicht 
erreicht wurde, wurden die gesamten Kosten des Rechts
streits dem Kläger auferlegt, weil der Verklagte seit Mona
ten die Lieferung und den Einbau des neuen selbständigen 
und austauschbaren Teils angeboten habe. Dabei war nicht 
beachtet worden, daß der Kläger die Klage auf Ersatzliefe
rung nicht unbegründet erhoben hatte, nachdem mehrfach 
durchgeführte Nachbesserungen nicht zur Herstellung des 
vollen Gebrauchswerts der Ware geführt hatten. Bei einem 
solchen Sachverhalt war es nicht gerechtfertigt, den Kläger 
mit Kosten zu belasten. Er hatte berechtigt Garantiean
sprüche geltend gemacht und konnte bei den gegebenen 
Sachumständen nur schwer überblicken, mit welchem 
Garantieanspruch er sein Ziel, eine den Qualitätsanforde
rungen entsprechende Ware zu erhalten, erreichen wird.36

Der Verkäufer verletzt ihm obliegende Informations
und Beratungspflichten, wenn er dem Käufer beim Kauf 
nicht alle den Kaufgegenstand betreffenden Gebrauchs-, 
Bedienungs- und Behandlungsvorschriften übergibt oder 
mitteilt. Der Käufer kann daher auch im Ergebnis eines 
ohne Erfolg geführten Rechtsstreits — den er in der An
nahme eingeleitet hat, daß ihm auf Grund der später er
haltenen umfassenderen Pflegevorschrift Garantiean
sprüche bzw. ein Recht auf Anfechtung des Kaufvertrags 
zustünden — nicht mit Kosten belastet werden, wenn der 
Verkäufer die ihm obliegenden Informations- und Bera
tungspflichten objektiv verletzt.37

Macht ein Käufer Ansprüche aus der Zusatzgarantie 
beim Verkäufer geltend, dann hat dieser vermittelnd tätig 
zu werden und den Hersteller bzw. eine Vertragswerkstatt 
zur Regelung des Garantieanspruchs aufzufordern, wenn 
dem Käufer nicht eine sachdienliche Beratung ausreicht 
(§ 150 Abs. 4 ZGB). Hat der Verkäufer bei der Geltendma
chung eines Anspruchs aus der Zusatzgarantie es abge
lehnt, unterstützend für den Käufer tätig zu werden, dann 
hat er Anlaß zum Rechtsstreit gegeben und im Fall der 
Klagerücknahme die Verfahrenskosten zu tragen.38

Lehnt es der Garantieverpflichtete (bzw. einer seiner 
Mitarbeiter) z. B. bei Abholung eines Fernsehgeräts zur 
Garantiereparatur trotz ausdrücklichen Hinweises des 
Käufers ab, vom äußeren Erscheinungsbild des angezeigten 
Mangels Kenntnis zu nehmen, obwohl dies vom Zeitauf
wand her vertretbar ist, und wird dadurch dem Käufer die 
Möglichkeit genommen, den behaupteten Mangel zu be
weisen, so kann ein solcher Umstand grundsätzlich nicht 
dazu führen, den Käufer, der wegen dieses Mangels ein 
gerichtliches Verfahren eingeleitet hat, mit.Verfahrens
kosten zu belasten 39

Zutreffend wurden dem verklagten Einzelhandelsbe
trieb dann die Kosten des gerichtlichen Verfahrens aufer
legt, wenn der Kläger seine Klage deshalb zurücknimmt, 
weil der Herstellerbetrieb während des Verfahrens den 
gegen den Einzelhandelsbetrieb geltend gemachten Garan
tieanspruch erfüllt hat/*0 Ebenso wurde die Verletzung der 
sich aus §§ 137 und 158 Abs. 1 ZGB ergebenden Beratungs
pflichten des Verkäufers bzw. Garantieverpflichteten zu
treffend als Umstand beurteilt, mit dem der Verklagte An
laß zur Klageerhebung gegeben hat, so daß ihn auch bei 
Klagerücknahme die Kostenpflicht trifft, weil erst durch 
die Vernehmung eines Sachverständigen festgestellt wurde, 
daß in Wirklichkeit kein Mangel vorliegt, der zu Garantie
ansprüchen berechtigt.41 1
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